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Abzugsfähigkeit von Spenden an den Verein für die Unterstützung notleidender Palästi- 
nenserkinder, PalCH, Basel 

Sehr geehrter Herr Hügin 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 30. März 2007 und möchten dieses wie folgt beant- 
worten: 

Nachdem die Steuerbehörde des Sitzkantons die oben genannte Institution wegen Verfolgung 
ausschliesslich gemeinnütziger Zwecke steuerbefreit hat, können freiwillige Leistungen von 
Geld und übrigen Vermögenswerten natürlicher Personen im Kanton Zug im Rahmen von 
5 31 Bst. b der seit dem 1.1.2007 in Kraft stehenden Änderung des Steuergesetzes (StG) ab- 
gezogen werden, wenn die Zuwendungen in der Steuerperiode 100 Franken erreichen und ins- 
gesamt 20 Prozent (bis 31.12.2006 Geldleistungen bis 10 Prozent) des massgebenden Rein- 
einkommens nicht übersteigen. 
Bei der direkten Bundessteuer sind Zuwendungen im Rahmen von Art. 33a DBG abzugsfähig. 

5 60 Bst. C StG statuiert, dass bei juristischen Personen zum geschäftsmässig begründeten 
Aufwand auch freiwillige Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten bis zu 20 Prozent 
(bis 31.12.2006 Geldleistungen bis 10 Prozent) des Reingewinns an steuerbefreite gemeinnüt- 
zige Institutionen mit Sitz in der Schweiz gehören. 
Bei der direkten Bundessteuer sind Zuwendungen im Rahmen von Art. 59 Abs. 1 Bst. C DBG 
abzugsfähig. 

Im Weiteren sind gemäss 5 175 Abs. 2 StG Legate und Spenden an die oben erwähnte Institu- 
tion von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit. 
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Gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir Ihre Organisation in die interne Liste des Kantons Zug mit 
den steuerbefreiten gemeinnützigen Institutionen betreffend Abzugsfähigkeit von freiwilligen 
Zuwendungen aufgenommen haben. 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft zu dienen. 

Freundliche Grüsse 
Steuerverwaltung 

Brigitta Bossert 
Juristische Mitarbeiterin 


